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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1992

Norm

GBG §13

GBG §56 Abs1

GBG §56 Abs3

Rechtssatz

Die Ausnahmebestimmung des § 56 Abs 3 GBG gilt nach dem klaren Gesetzeswortlaut des korrespondierenden Abs 1

leg cit nur für jene Eintragung, für die der Rang vorbehalten ist (vgl Bartsch - Pollak, KO 3.Au<age, Anmerkung 6 zu §

13); die im Zuge der Einverleibung des Eigentumsrechtes für die Gemeinschuldnerin ausgenützte Rangordnung für die

beabsichtigte Veräußerung ersetzt daher einen für die Verpfändung angemerkten Rang keineswegs.
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